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(2) Der Erwerb des Eigentums an einer Sache erstreckt sich 
auch auf das Zubehör, soweit durch Rechtsvorschriften nichts 
anderes bestimmt oder im Vertrag nichts anderes vereinbart 
ist.

§469

Einwilligung und Genehmigung

(1) Einwilligung ist die vorherige Zustimmung, Genehmi
gung die nachträgliche Zustimmung zu einem Vertrag. Sie 
werden mit Zugang wirksam.

(2) Hängt die Wirksamkeit eines Vertrages von der Zu
stimmung eines Dritten ab, kgnn die Erteilung sowie die 
Verweigerung der Zustimmung gegenüber jedem Vertrags
partner erklärt werden. Die Zustimmung bedarf nicht der für 
den Vertrag bestimmten Form.

Fristen

§470

(1) Ist für den Beginn einer Frist ein Ereignis oder ein be
stimmter Zeitpunkt maßgebend, wird bei der Berechnung 
der Frist der Tag nicht mitgerechnet, in welchen, das Ereignis 
oder der Zeitpunkt fällt. Wird die Frist verlängert, beginnt 
die neue Frist mit dem Tag, welcher der Beendigung der 
ursprünglichen Frist folgt.

(2) Ist für den Erwerb eines Rechts ein bestimmter Tag 
maßgebend, wird das Recht bereits am Anfang dieses Tages 
erworben.

§471

(1) Eine Frist endet:
1. wenn sie nach Tagen berechnet ist, mit dem Ablauf des 

letzten Tages der Frist;
2. wenn sie nach Wochen berechnet ist, mit dem Ablauf des

jenigen Tages der letzten Woche, der dem entsprechenden 
Tag des Beginns der Frist vorausgeht;

3. wenn sie nach Monaten berechnet ist, mit dem Ablauf des 
Tages des letzten Monats, der dem entsprechenden Tag 
des Beginns der Frist vorausgeht. Fehlt in einem Monat der 
für das Ende der Frist maßgebende Tag, endet die Frist 
am letzten Tag des Monats;

4. wenn sie nach Jahren berechnet ist, mit dem Ablauf des 
entsprechenden Tages des letzten Jahres.

(2) Das Ende einer Frist kann auch durch den Eintritt eines 
Ereignisses bestimmt werden.

(3) Ist der letzte Tag der Frist ein Sonnabend, Sonntag oder 
ein gesetzlicher Feiertag, endet die Frist mit dem Ablauf des 
darauffolgenden Arbeitstages.

S e c h s t e s  K a p i t e l  

Verjährung

§472

Grundsatz

(1) Ansprüche, die Bürgern oder Betrieben nach diesem 
Gesetz zustehen, unterliegen der Verjährung. Sie können nach 
Ablauf der in diesem Gesetz oder in anderen Rechtsvorschrif
ten bestimmten Fristen nicht mehr mit Hilfe des Gerichts 
durchgesetzt werden. Nebenansprüche verjähren spätestens 
mit dem Hauptanspruch.

(2) Das Gericht kann auch nach eingetretener Verjährung 
für einen geltend gemachten Anspruch Rechtsschutz gewäh
ren, wenn dafür schwerwiegende Gründe vorliegen und es 
im Interesse des Gläubigers dringend geboten erscheint und 
dem Schuldner zuzumuten ist.

§473
Erfüllung verjährter Ansprüche

Eine nach Ablauf der Verjährungsfrist erbrachte Leistung 
kann nicht mit der Begründung zurückgefordert werden, daß 
der Anspruch verjährt sei.

§474
V er jährungsf risten

(1) Die Verjährungsfrist beträgt, soweit in Rechtsvorschrif
ten nichts anderes bestimmt ist,
1. für Garantieansprüche 6 Monate;
2. für Ansprüche aus Verträgen 2 Jahre;
3. für Schadenersatzansprüche aus Verträgen sowie für 

außervertragliche Ansprüche 4 Jahre;
4. für Zahlungsverpflichtungen aus einem schriftlichen 

Schuldanerkenntnis 10 Jahre;
5. für Ansprüche auf Herausgabe von Sachen 10 Jahre; 

Ansprüche auf Herausgabe von Sachen, die sozialistisches 
Eigentum sind, verjähren nicht.

(2) Kürzere Verjährungsfristen können schriftlich verein
bart werden, soweit das nicht durch dieses Gesetz oder andere 
Rechtsvorschriften ausgeschlossen ist.

(3) Vereinbarungen über eine Verlängerung der gesetzlichen 
Verjährungsfristen sind nicht zulässig.

§475
Beginn der Verjährung

Die Verjährung beginnt
1. bei Garantieansprüchen mit dem 1. Tag des auf ihre 

Geltendmachung beim Garantieverpflichteten folgenden 
Monats;

2. bei Ansprüchen außerhalb von Verträgen mit dem Zeit
punkt, in welchem der Berechtigte vom Entstehen des An
spruchs und von der Person des Verpflichteten Kenntnis 
erlangt hat. Die Verjährung tritt spätestens mit Ablauf von 
10 Jahren nach Vollendung der schädigenden Handlung 
ein;

3. bei allen übrigen Ansprüchen mit dem 1. Tag des Monats, 
der auf den Tag folgt, an dem der Anspruch geltend ge
macht werden kann.

§476
Unterbrechung der Verjährung

(1) Die Verjährung wird unterbrochen durch
1. schriftliches Anerkenntnis des Anspruchs;
2. Einigung der Partner vor einem gesellschaftlichen Gericht 

über einen Anspruch;
3. Teil- oder Zinszahlung auf die Geldforderung.

(2) Wird die Verjährung unterbrochen, beginnt am 1. Tag 
des folgenden Monats die Verjährungsfrist erneut.

§477
Hemmung der Verjährung

(1) Die Verjährung ist gehemmt für die Zeit
1. einer Stundung des Anspruchs;
2. von der Geltendmachung des Anspruchs vor einem Gericht 

bis zur rechtskräftigen Entscheidung; die Verjährung gilt 
als nicht gehemmt, wenn die Klage oder der Antrag aus 
anderen als aus Zuständigkeitsgründen zurückgenommen 
wird;

3. zwischen der Anmeldung der Forderung im Verfahren zur 
Gesamtvollstreckung und der Beendigung dieses Verfah
rens;

4. in der eine Rechtsverfolgung nicht möglich ist;
5. von der Geltendmachung eines Garantieanspruchs bis zu 

seiner Erfüllung oder bis zur Erklärung des Verpflich
teten, daß er die Erfüllung des Anspruchs verweigert;


